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Als Brigadier des Sägewerks einer PGH hat der Kläger 
durch wissentlich unrichtige Aufmessungen der geschnit
tenen Baumstämme und falsche Abrechnungen über die 
Menge des geschnittenen Holzes veranlaßt, daß die Bri
gademitglieder unberechtigt mehr Vergütung erhielten. 
Auch er selbst hatte davon einen persönlichen Vorteil.

Der Kläger wurde wegen schwerer Schädigung soziali
stischen Eigentums durch Betrug und Diebstahl verurteilt 
und zugleich verpflichtet, an die PGH Schadenersatz in 
Höhe des insgesamt entstandenen Schadens zu zahlen.

Mit der Klage verlangt der Kläger vom Verklagten die 
Zahlung der Summe, die dieser als Mitglied der Brigade 
unberechtigt als Vergütung ausgezahlt erhalten hat. Der 
Verklagte habe an der Manipulation aktiv mitgewirkt, 
indem er ebenfalls wissentlich falsche Aufmessungen vor
genommen habe. Deshalb sei er zum entsprechenden Aus
gleich ihm gegenüber verpflichtet.

Der Verklagte hat Klageabweisung beantragt und aus
geführt, daß er erst nach Aufdeckung der Manipulationen 
des Klägers von der fehlerhaften Aufmessung des Holzes 
Kenntnis erlangt habe. Da er keine Straftat begangen 
habe, könne er auch nicht zur Ausgleichszahlung gegen
über dem Kläger herangezogen werden.

Das Kreisgericht hat die Klage abgewiesen, weil even
tuelle Pflichtverletzungen des Verklagten nicht direkt zur 
Verursachung des Schadens geführt hätten.

Die Berufung des Klägers hat das Bezirksgericht abge
wiesen.

Gegen das Urteil des Bezirksgerichts richtet sich der 
Kassationsantrag des Präsidenten des Obersten Gerichts, 
der Erfolg hatte.

Aus der Begründung:
Den Instanzgerichten ist zunächst darin zuzustimmen, daß 
der Verklagte entgegen seinem Vorbringen als Mitglied 
der Brigade über einen längeren Zeitraum ebenfalls wis
sentlich falsche Aufmessungen des Holzes vorgenommen 
hat. Dieses Aufmaß — wie die Aufmaße anderer Brigade
mitglieder — bildete die Grundlage für die vom Kläger 
vorgenommene Abrechnung mit der PGH, der damals beide 
angehörten. Der Verklagte hat somit ebenfalls vorsätzlich 
Arbeitspflichten gegenüber der PGH verletzt und rechts
widrig gehandelt.

Daraus, daß der Verklagte wissentlich mit dem Ziel, 
mehr Vergütung als zulässig zu erhalten, falsche Abmes
sungen vorgenommen, diese mit gleicher Zielrichtung dem 
Kläger weitergegeben und dieser als Brigadier die falschen 
Aufmessungsangaben als Grundlage für seine Lohnabrech
nung herangezogen hat, ergibt sich eindeutig, daß beide 
Prozeßparteien arbeitsteilig zur Täuschung der PGH zu
sammengewirkt haben. Durch dieses arbeitsteilige Zusam
menwirken ist die PGH schließlich auch veranlaßt worden, 
Vergütung für nicht geleistete Arbeit zu zahlen.

Kläger und Verklagte sind somit durch die gemein
schaftlich begangene rechtswidrige Herbeiführung des 
Schadens kraft Gesetzes der PGH gegenüber gesamtschuld
nerisch verantwortlich. Diese Gesamtschuldnerschaft und 
damit die Ausgleichspflicht der Gesamtschuldner im Ver
hältnis untereinander tritt unabhängig davon ein, ob der 
Verklagte strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wor
den ist (vgl. Ziff. 6 der Richtlinie des Plenums des Ober
sten Gerichts zur Rechtsprechung bei der Durchsetzung von 
Schadenersatzansprüchen vom 14. September 1978 [GBl. I 
Nr. 34 S. 369]) und ob die PGH einen Schuldtitel auch ge
genüber dem Verklagten erwirkt hat.

Die vom Bezirksgericht in diesem Zusammenhang ver
tretene Auffassung, daß die PGH nur nach den arbeits
rechtlichen Bestimmungen über die Lohnrückforderung 
den zuviel ausgezahlten Lohn hätte zurückfordern können, 
ist fehlerhaft.

Die auf diesen Fall anzuwendenden, bis zum 31. De
zember 1977 geltenden gesetzlichen- Bestimmungen für 
PGHs sahen die Anwendung arbeitsrechtlicher Regelungen 
nicht vor. Auch nach § 15 Abs. 1 AGB i. V. m. Ziff. 3.4. der
2. DB zur VO über das Musterstatut der Produktionsgenos
senschaften des Handwerks vom 30. Dezember 1977 (GB1.-

Sdr. Nr. 948) findet Kapitel 5 des AGB — Lohn und 
Prämie — keine direkte Anwendung.

Aber selbst bei arbeitsrechtlich begründeten, vom Werk
tätigen schuldhaft verursachten Lohnrückforderungsan
sprüchen würde sich keine andere Rechtslage im Verhält
nis zwischen Kläger und Verklagtem ergeben. Ein Aus
gleichsanspruch des Klägers nach § 342 Abs. 1 Satz 2 ZGB 
gegenüber dem Verklagten liegt daher vor. Bei der Prü
fung, inwieweit der Anspruch gegen den Verklagten ggf. 
verjährt ist, ist davon auszugehen, daß der Kläger die 
Forderung auf Ausgleichung erst erheben konnte, nachdem 
er selbst in Anspruch genommen wurde.

Aus den Akten geht nicht hervor, ob der Kläger den 
Schaden bereits in dem Umfang wiedergutgemacht hat, 
daß er im Verhältnis zum Verklagten mehr geleistet hat, 
als auf ihn auf der Grundlage der gegenseitigen Aus
gleichspflicht nach § 342 Abs. 1 Satz 2 ZGB entfällt. Nur in 
dem Umfang, wie das erfolgt ist, wäre eine Klage auf Zah
lung an den Kläger gerechtfertigt (vgl. Ziff. IV des Be
richts des Präsidiums an die Plenartagung des Obersten 
Gerichts vom 14. September 1978 zur Rechtsprechung bei 
der konsequenten Verwirklichung von außervertraglichen 
Schadenersatzansprüchen [Informationen des Obersten Ge
richts 1978, Nr. 6]).

Ansonsten kann lediglich im Innenverhältnis zwischen 
den Prozeßparteien gemäß Ziff. IV des o. g. Berichts des 
Präsidiums des Obersten Gerichts festgestellt werden, in
wieweit der Verklagte dem Kläger gegenüber ausgleichs
pflichtig ist.

§§ 330, 336, 342 Abs. 1 ZGB.

1. Dieb und Hehler sind für den durch die Wegnahme und 
den nachfolgenden Gebrauch eines Gegenstandes entstan
denen Schaden nebeneinander verantwortlich und daher 
als Gesamtschuldner schadenersatzpflichtig.
2. Zur Pflicht des Gerichts, im Strafverfahren die Höhe 
eines geltend gemachten Schadenersatzanspruchs exakt 
festzustellen.
OG, Urteil vom 27. Oktober 1981 - 2 OZK 29/81.

Der Verklagte zu 1) entwendete einen Pkw, in dem sich 
Kfz-Teile, Ringschlüssel, Sicherheitsgurte und Reisege
päck befanden. Den Pkw übergab er ohne die darin be
findlichen Gegenstände dem Verklagten zu 2). Dieser be
nutzte das Fahrzeug in der Folgezeit, obwohl er anneh
men. mußte, daß es vom Verklagten zu 1) durch eine mit 
Strafe bedrohte Handlung erlangt worden war.

Die Staatliche Versicherung hat auf Grund einer 
Kasko- und Gepäckversicherung dem Geschädigten den 
für den Pkw und die darin befindlichen Gegenstände ent
standenen Schaden ersetzt.

Das Kreisgericht hat den Verklagten zu 1) wegen 
Diebstahls zum Nachteil persönlichen Eigentums (§ 177 
Abs. 1 StGB) und den Verklagten zu 2) wegen Hehlerei 
(§ 234 StGB) verurteilt. Außerdem wurden beide Ver
klagte als Gesamtschuldner verpflichtet, an die Klägerin 
(Staatliche Versicherung) Schadenersatz in Höhe des Zeit
werts des Pkw zu zahlen. Darüber hinaus wurde der Ver
klagte zu 1) als Alleinschuldner verpflichtet, an die Klä
gerin für die Kfz-Teile, die Ringschlüssel, die Sicherheits
gurte und das Reisegepäck Schadenersatz zu leisten.

Gegen diese Entscheidung haben die Verklagten Be
rufung eingelegt, die vom Bezirksgericht als offensichtlich 
unbegründet verworfen wurde.

Gegen die Entscheidung des Bezirksgerichts richtet 
sich der Kassationsantrag des Präsidenten des Obersten 
Gerichts, der Erfolg hatte.

Aus der Begründung:
Die Instanzgerichte sind zutreffend davon ausgegangen, 
daß der Verklagte zu 1) für den Schaden, den er durch den 
Diebstahl des Pkw und der darin befindlichen Sachen 
verursacht hat, gemäß §§ 330, 336 f. ZGB ersatzpflichtig 
ist. Der Verklagte zu 2), der den Pkw des Geschädigten


